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Diagramm A Wichtige im EPÜ festgelegte Fristen,
wenn in der europäischen Patentanmeldung keine Priorität beansprucht wird*

Entrichtung der Anmelde- und Recherchengebühr und der Anspruchsgebühren bei mehr als 10 Ansprüchen (vgl. 92, 93, 115 - 118)***

Übersetzung der Anmeldung, wenn sie nicht in DE, EN, FR eingereicht wurde (vgl. 43) 
Bei Bezugnahme beglaubigte Abschrift der betreff. Anmeldung und Übersetzung, wenn diese nicht in DE, EN, FR eingereicht wurde (vgl. 57, 137)

Ausstellungsbescheinigung (vgl. R. 25)

Erfindernennung (vgl. 51)**; Angaben über die Hinterlegung biologischen Materials (vgl. 78)**

Veröffentlichung der Anmeldung mit/ohne Recherchenbericht (vgl. 149)

Entrichtung der Jahresgebühr für das 3. Jahr (vgl. 204 - 209)**; Entrichtung der Prüfungs-, Benennungs- und Erstreckungsgebühren, wenn 
Recherchenbericht mit der Anmeldung veröffentlicht wurde (vgl. 115 und 152)

0 Einreichung der europäischen Patentanmeldung
* Vgl. jedoch R. 131 und 57 (1)
** Die Frist beginnt mit dem Anmeldetag; dieser kann nach dem Tag des Eingangs der Anmeldung liegen (vgl. Art. 80, R. 55 und 56)
*** Bei Einreichung der Ansprüche mit der Anmeldung


